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Berufstätigkeit und Pflege besser vereinbaren

Zum 1. Januar 2015 wurde das Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) und das Pflegezeitgesetz (PflegeZG) reformiert. Beide Gesetze bestehen in getrennter Fassung fort.

Es soll die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf weiter verbessert werden. Personen, die zeitweilig bei der Pflege von Angehörigen aktiv werden, sind finanziell besser abgesichert. Pflege soll nicht mehr Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Im Zeitalter mangelnder Arbeitskräfte sollen Mitarbeiter gehalten, aber gleichzeitig familiäre Verpflichtungen wahrgenommen werden. Außerdem soll mit dem Gesetz ein zukünftig verringerter Rentenanspruch der heute berufstätigen, pflegenden Familienangehörigen vermieden werden.

Die Koordination liegt beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Referat 407 in Köln. 

Die Ansprüche beider Gesetze werden aus Sicht von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Vergleich betrachtet. Im konkreten Fall sollten Sie sich mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt beraten. Es gibt im Einzelfall darüber hinausgehende Bestimmungen.

[image: MC900434859[1]]Für welche Personen kann Pflegezeit beantragt werden?
Grundvoraussetzung beider Gesetze ist, dass der Familienangehörige zu Hause versorgt wird. Das kann sowohl in der Wohnung des Pflegebedürftigen als auch im Haushalt der pflegenden Angehörigen erfolgen. 
Als naher Angehöriger nach beiden Gesetzen sind zu verstehen:
· Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern
· Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger
· Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder.
Außerdem muss der Familienangehörige pflegebedürftig nach §§ 14 und 15 SGB XI sein oder die Voraussetzungen voraussichtlich erfüllen. Das heißt, es muss eine Pflegestufe bewilligt oder wenigstens beantragt sein. 
Für Personen, die ausschließlich über eine eingeschränkte Alltagskompetenz verfügen, kann kein Antrag auf Pflegezeit gestellt werden.
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1. Der Arbeitnehmer kann in einer akuten Situation bis zu 10 Arbeitstagen der Arbeit fernbleiben. Diese Zeit soll der Organisation einer bedarfsgerechten Pflege dienen. Der Arbeitnehmer hat das Fernbleiben gegenüber dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. Der Arbeitgeber kann eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Pflegeorganisation verlangen. Diese Freistellung gilt unabhängig von der Betriebsgröße. Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Freistellung. Grundlage ist § 2 PflegeZG. Der Arbeitnehmer kann Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a SGB XI bei der Pflegekasse des Angehörigen beantragen.
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2. Eine längerfristige vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeit regelt § 4 des Pflegezeitgesetzes. Die Dauer ist auf 6 Monate begrenzt.
3. Eine teilweise Freistellung von der Arbeit mit Entgelt regelt § 2 des Familienpflegezeitgesetzes. Die Dauer ist auf 24 Monate begrenzt.

[image: MC900434859[1]]Hat der Arbeitnehmer ein Recht auf Freistellung?
Der Arbeitnehmer hat unabhängig von der Betriebsgröße ein Recht auf Freistellung für die 10 Arbeitstage. 

Eine darüber hinausgehende Gewährung von Pflegezeit ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen. Anspruch nach dem Pflegezeitgesetz besteht gegenüber Arbeitgebern mit mehr als 15 Beschäftigten. Anspruch nach dem Familienpflegezeitgesetz besteht gegenüber Arbeitgebern mit mehr als 25 Beschäftigten. Beschäftigte in der Berufsausbildung bleiben dabei unberücksichtigt.

Gewähren kleinere Unternehmen ihren Arbeitnehmern dieses Angebot freiwillig, werden sie behandelt wie Unternehmen mit einer entsprechenden Betriebsgröße.

[image: MC900434859[1]]Wie lange ist die Pflegezeit?  
Bei der unentgeltlichen Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz kann eine Freistellung für maximal 6 Monate beantragt werden (siehe § 4 PflegeZG). Es kann auch ein kürzerer Zeitraum beantragt und bewilligt werden. Ergibt sich am Laufe des Bewilligungszeitraums die Notwendigkeit einer Ausweitung auf die 6 Monate, muss erneut ein Antrag gestellt werden. Der Arbeitgeber kann der nachträglichen Verlängerung bis zu 6 Monaten zustimmen.

Die Familienpflegezeit kann längstens für 24 Monate gewährt werden (siehe § 2 FPfZG). Innerhalb der Zeit kommt der Arbeitnehmer teilweise seiner Arbeitsverpflichtung nach. 

Werden Pflege- und Familienpflegezeit kombiniert, beträgt die Gesamtdauer je pflegebedürftigen Angehörigen maximal 24 Monate. In die Ansprüche können sich mehrere Angehörige hinein teilen.

[image: MC900434859[1]]Was muss bei der Antragstellung von Pflegezeit beachtet werden?
Der Antrag ist grundsätzlich beim Arbeitgeber zu stellen.

Für die kurzfristige Freistellung von 10 Arbeitstagen sind keine Fristen der Vorankündigung einzuhalten.

Bei der Inanspruchnahme von Pflegezeit hat der Arbeitnehmer spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn seinen Antrag schriftlich einzureichen. Er hat zu erklären, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang er von der Arbeit freigestellt werden möchte. Der Beschäftigte hat einen Nachweis der Pflegebedürftigkeit bzw. der vermutlichen Pflegebedürftigkeit des Angehörigen durch die Pflegekasse zu erbringen (siehe § 3 PflegeZG). 
Möchte der Arbeitnehmer eine teilweise Pflegezeit in Anspruch nehmen, also die Arbeitszeit unentgeltlich verringern oder anders als bisher verteilen, bedarf das bei Bewilligung einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Bei der Familienpflegezeit ist die Antragstellung analog. Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber spätestens 8 Wochen vor dem gewünschten Termin zu informieren.
Allerdings schließen hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer eine schriftliche Vereinbarung über die Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit (siehe § 2a FPfZG). 

Möchte der Arbeitnehmer während oder im Anschluss an die Pflegezeit Familienpflegezeit fortführen, hat er den Wechsel spätestens 3 Monate vor Inanspruchnahme der Familienpflegezeit dem Arbeitgeber anzukündigen (siehe § 3 (3) PflegeZG).

[image: MC900434859[1]]Wie hoch ist die wöchentliche Arbeitszeit bei der Familienpflegezeit?
Der Arbeitnehmer muss während der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit mindestens 15 Stunden wöchentlich arbeiten (siehe § 2 FPfZG). Bei unregelmäßiger Arbeitszeit ermittelt sich der Durchschnitt über den Zeitraum von einem Jahr. 

Möchte der Arbeitnehmer während der Familienpflegezeit weniger als 15 Stunden wöchentlich arbeiten, endet die Förderfähigkeit der Familienpflegezeit, ausgenommen Kurzarbeit oder Beschäftigungsverbot (siehe § 5 FPfZG). 

[image: MC900434859[1]]Kann ein Arbeitnehmer Unterstützung für den Lohnausfall beantragen?
Seit 1. Januar 2015 kann der Arbeitnehmer sowohl für die Pflegezeit als auch für die Familienpflegezeit ein zinsloses Darlehen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen (siehe §§ 3 FPfZG). Die entsprechenden Vordrucke stehen auf der Homepage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Verfügung. Der Arbeitgeber hat die Antragstellung zu unterstützen.

Im Anschluss an die Freistellung zahlt der Arbeitnehmer das Darlehen zurück. Für besondere Härtefälle sind im Gesetz Ausnahmetatbestände benannt.

[image: MC900434859[1]]Können auch befristet angestellte Personen oder Auszubildende einen Antrag auf Pflegezeit stellen?
Alle Arbeitnehmer bzw. Beschäftigte haben grundsätzlich das Recht auf Beantragung von Pflege- bzw. Familienpflegezeit, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.

Was passiert, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis kündigt?
[image: MC900434859[1]]Da der Arbeitgeber seit 1. Januar 2015 keine Vorleistung mehr übernimmt, steht einer Kündigung durch dem Arbeitnehmer nichts entgegen. 

[image: MC900434859[1]]Kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis in der Zeit auflösen oder ändern?
Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis von der Ankündigung bis zur Beendigung der jeweiligen Pflegezeit nicht kündigen. 
Sollte es im Ausnahmefall doch erforderlich werden, bedarf es der Zulässigkeitserklärung durch die Arbeitsschutzbehörde im jeweiligen Bundesland (siehe § 5 PflegeZG). Im Freistaat Sachsen ist das zur Zeit das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Landesdirektion Dresden, Abteilung Arbeitsschutz. Verhaltensbedingte Kündigungen sind dabei gesondert zu betrachten. 

[image: MC900434859[1]]Kann der Arbeitgeber während der Pflegezeit zur Vertretung der freigestellten Person befristet Arbeitnehmer einstellen?
Nach beiden Gesetzen können befristete Arbeitsverträge geschlossen werden (siehe 
§ 6 PflegeZG und § 2 (3) FPfZG). Es liegt ein sachlicher Grund für eine Befristung vor. Die Dauer des befristeten Arbeitsvertrags muss kalendermäßig bestimmt sein. Dabei ist es zulässig, dass die Dauer der Befristung um eine Zeit der Einarbeitung erweitert wird. Kommt die freigestellte Person früher aus der Pflegezeit zurück (z.B. Erlöschen der Ansprüche), kann der Arbeitgeber das befristete Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Das ist aber nur möglich, wenn dies nicht im befristeten Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde. Speziell diese befristeten Arbeitsverträge unterliegen nicht dem Kündigungsschutzgesetz.    

[image: MC900434859[1]]Kann die Pflegezeit früher als vereinbart enden?
Die Pflegezeit ist an eine Betreuung des Angehörigen in der Häuslichkeit gebunden. Zieht innerhalb der Pflegezeit der Angehörige in eine stationäre Pflegeeinrichtung, sind die Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr gegeben. Ähnlich verhält es sich im Fall des Versterbens des Angehörigen. Sollte nach Gewährung der Pflegezeit festgestellt werden, dass keine Pflegebedürftigkeit des Angehörigen vorliegt, erlischt der Anspruch ebenfalls. Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber über die veränderten Umstände unverzüglich zu informieren. 

Die Pflegezeit endet dann vier Wochen nach Eintritt der veränderten Gegebenheiten (siehe § 4 (2) PflegeZG bzw. § 2a (5) FPfZG).

Bestehen die Voraussetzungen fort und der Arbeitnehmer möchte von sich aus früher in das Arbeitsverhältnis zurückkehren, ist das nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.

[image: MC900434859[1]]Bestehen während der Freistellung Urlaubsansprüche?
Im Fall der vollständigen Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz kann der Arbeitgeber den Urlaubsanspruch für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel kürzen (siehe § 4 (4) PflegeZG). 

Bei einer teilweisen Freistellung nach dem Familienpflegezeitgesetz besteht der Urlaubsanspruch wie in jeder anderen Teilzeitbeschäftigung fort. 
[image: MC900434859[1]]
Gibt es Sonderregelungen bei der Betreuung pflegebedürftiger Minderjähriger?
Angehörige können nach beiden Pflegezeitgesetzen zur Pflege Minderjähriger teilweise oder vollständig freigestellt werden (siehe § 3 (5) PflegeZG). Voraussetzung ist hier ebenfalls, dass der Minderjährige pflegebedürftig im Sinne des SGB XI ist. Die Regelung gilt auch bei einer außerhäuslichen Versorgung des Minderjährigen. Ein Rechtsanspruch besteht nur in Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten.

[image: MC900434859[1]]Gibt es Sonderregelungen bei Palliativpatienten?
Will der Arbeitnehmer einen nahen Angehörigen mit schwerer Erkrankung in der letzten Lebensphase begleiten, kann er für maximal 3 Monate freigestellt werden (siehe § 4 (3) PflegeZG). Der Angehörige muss an einer Erkrankung leiden, die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung notwendig ist und die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt. Die Definition ist identisch mit der Begriffsbestimmung des § 37 b SGB V. Palliativpatienten können auch bei einem Aufenthalt im Hospiz von ihren Angehörigen begleitet werden.
Der Arbeitnehmer muss die Erkrankung des Angehörigen durch ein ärztliches Zeugnis gegenüber dem Arbeitgeber nachweisen. Ein Rechtsanspruch besteht nur in Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten.
Wird diese Regelung mit Pflegezeit und / oder Familienpflegezeit kombiniert, ist die Freistellung auf insgesamt 24 Monate je nahen Angehörigen begrenzt.

[image: MC900434859[1]]Wie werden Gesetzesverstöße geahndet?
Wer seinen Mitteilungspflichten auf der Grundlage des Gesetzes nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, handelt ordnungswidrig. Pflichtverletzungen des Arbeitgebers können mit bis zu 5000 € geahndet werden, des Arbeitnehmers mit bis zu 1000 € (siehe § 12 FPfZG).


Weitergehende Informationen finden Sie im Internet unter www.familien-pflege-zeit.de 




Im Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit auf die Verwendung der weiblichen und männlichen Personenbezeichnung verzichtet. Die verwendete Bezeichnung drückt die männliche und weibliche Form aus.
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